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2 STEIRISCHER NATURSCHUTZBRIEF

Abwasser- und Abfallprobleme
(Nach einem Radiovortrag von Landeshauptmann Josef K r a i n e r.)

Heute muß ich mich mit dem Abwasser- und Abfallproblem befassen, das 
für die Gesundheit der Menschen von wesentlicher Bedeutung ist. Zeiten, in 
denen es den Menschen besser geht, sind von Erscheinungen begleitet, die zu 
Katastrophen führen können. Die Erhöhung von Produktion und Konsum führt 
auch zu einer Erhöhung der Mengen von Abfällen aller Art, seien es nun feste 
oder flüssige Abfälle oder anders gesagt: wir sehen uns dem Abwasser- und 
Müllproblem gegenübergestellt.

In der Abwasserfrage haben wir kein neues Problem vor uns. Unser Ziel 
ist, Versäumnisse vergangener Generationen nachzuholen. Wir haben auch 
nachzuholen, was während zweier Kriege an nötigen Abwasseranlagen nicht 
gebaut werden konnte und was in der Nachkriegszeit zwar als notwendig er
kannt, aber infolge der Dringlichkeit des Wiederaufbaues zurückgestellt wer
den mußte. Mit dem steigenden Verbrauch tritt ein Wassermangel ein. Der 
tägliche Verbrauch ist schon vereinzelt auf 300 Liter pro Tag und Kopf der 
Bevölkerung gestiegen. Damit steigen auch die Abwässer, die in unseren 
Flüssen und Bächen nicht mehr verarbeitet werden können. Ein Blick in die 
Mur oder so manchen unserer einst so schönen steirischen Bäche zeigt ein 
übles Bild. Es geht aber nicht allein darum, schöne blaue Bäche zu besitzen, 
sondern es sind ernste gesundheitliche Gefahren mit den Abwassereinleitungen 
verbunden. Krankheitserreger, die Menschen oder Tiere ausscheiden, werden 
dem Wasser zugeführt und führen zu schädlichen Auswirkungen bei anderen 
Menschen, die im Wasser baden, Wäsche waschen oder Wasser gebrauchen.

Die Gefahren in den Oberflächengewässer sind noch gering gegen jene, 
die das Grundwasser betreffen. Unsere Wasserversorgung ist auf das Grund
wasser aufgebaut, seien es Quellen, die es zutage bringen oder Brunnen, aus 
denen es gefördert wird. Zwischen Oberflächenwasser, also Bächen, Flüssen, 
Seen und Teichen und dem Grundwasser bestehen mannigfaltige Zusammen
hänge, denn kein Gewässer hat eine dichte Sohle. So versickern aus dem Ober
flächengewässer stetig große Wassermengen, die die Grundwasserströme an
reichern und verschmutzen. Beim Versickern werden nur mechanische Ver
unreinigungen zurückgehalten, nicht aber im versickernden Wasser gelöste 
Verunreinigungen. Diese werden in tieferen Schichten auch kaum mehr abge
baut werden, sie fließen also mit dem Wasser zum nächsten Brunnen, werden 
dort entnommen, getrunken und zum Waschen und Kochen verwendet.

Auch die festen Abfallstoffe tragen zur Verunreinigung der Gewässer maß
gebend bei. Die ungeordneten Müllablagerungen sind über durchlässigem Boden 
oder am Ufer eines Baches im Wasser selbst gelegen. Das vorbeifließende Was
ser löst dann einzelne Stoffe auf und schwemmt sie mit. Der Müll enthält fasit 
immer faulfähige Stoffe. So werden dann die faulenden Teile in Bäche und in 
das Grundwasser transportiert. Früher waren es kleine Mengen, die nicht auf
fielen. Heute handelt es sich um große Mengen. Die Folge ist, daß unser Grund
wasser immer mehr und mehr gefährdet und schließlich unbrauchbar wird. 
Dieser Vorgang zwingt zum Schutze vor Verunreinigung unserer Gewässer 
und des Grundwassers

Schließlich ist die Tätigkeit von Industrie und das Gewerbe eine der Ur
sachen des üblen Zustandes unserer Gewässer. Sicherlich, wo produziert wird, 
fallen auch Abwässer an. Die Reinigung der Abwässer gehört aber ebenso 
wie die Gewinnung des Frischwassers zu den Produktionskosten.

Leider müssen wir eine generelle Verschlechterung der Güte des Grund
wassers feststellen. Wir kennen Brunnen, deren Wasser noch vor 3 bis 4 Jahren 
durchaus brauchbar war, heute aber an der Grenze der Trinkbarkeit ange
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langt ist. Die Ursachen sind im einzelnen vielleicht geringfügige Müllschüttun
gen. Auch Abwässer aus kleineren Kläranlagen sind ja noch lange nicht rein, 
sondern beinhalten gelöste Verunreinigungen, aber auch Reste von Mineral
ölen. Mineralöle werden im Gewässer praktisch überhaupt nicht abgebaut. Sie 
bleiben auf Jahrzehnte hinaus erhalten und machen schon in kleinsten Kon
zentrationen das Wasser ungenießbar.

Steiermark ist mit Seen nicht besonders gesegnet. Unsere Seen bedürfen 
des besonderen Schutzes. Seen und andere stehende Gewässer, wie Teiche, 
müssen von Abwassereinleitungen freigehalten werden. Während in einem 
Fließgewässer wenigstens der Schmutz abfließt und bei unseren Gebirgsflüssen 
genügend Sauerstoff für den Abbau der Verschmutzung durch das turbulente 
Fließen eingetragen wird, ist das bei stehenden Gewässern nicht der Fall. In 
Seen treten dann Fäulnisprozesse und Algenbildungen auf, die das Wasser 
selbst für das Baden ungeeignet machen.

Leider haben wir in der Steiermark geschlossene Orte, in denen nebenein
ander mehrere hundert Sickergruben vorhanden sind, statt einer Gesamtka
nalisierung mit einer Großkläranlage. In den gleichen Orten wird das Wasser 
von Einzelbrunnen gewonnen. Man schöpft sozusagen aus einem Brunnen das 
Abwasser des Nachbarhauses heraus. Das Anlegen derartiger Sickergruben soll 
überhaupt nicht mehr stattfinden, mit Ausnahme von Gehöften, die nicht in 
geschlossenen Siedlungen liegen.

Wir kennen Teile der Steiermark, in denen bereits die obere Schicht des 
Grundwasserstroms verdorben ist. Man will, um genügend Wasser zu haben, 
nunmehr auf tiefere Schichten des Grundwasserstromes greifen. Hier sind wir 
bei einem Punkt angelangt, wo wir sagen müssen „unser Lebensraum wird 
durch die Verschmutzung des Wassers gefährlich eingeengt".

Groß sind die Schwierigkeiten, die sich bei industriellen und gewerblichen 
Abwassereinleitungen ergeben. Wohl sind auch hier in fast allen Sparten 
geeignete Reinigungsmethoden bekannt

Hier vermissen wir das notwendige Verständnis, weil trotz behördlicher 
Auflagen bei Nacht und Nebel Abfälle in die Flüsse geleitet werden, obwohl 
dies verboten ist. Es wird hier ein Weg zur Förderung industrieller Abwasser
anlagen gefunden werden müssen. Zinsverbilligte Kredite könnten die Finan
zierung solcher Anlagen ermöglichen.

Um dieses „Halt" für die weitere Verunreinigung zu setzen, sind viel 
Arbeit und vor allem Verständnis nötig. Ich weiß, daß häufig aus Unkenntnis 
gesündigt wird. Aus Gedankenlosigkeit wird nahezu alles, was unbrauchbar 
wird, in Bäche, Teiche, in aufgelassene Schottergruben geworfen, oder im 
Wald, an der Straßenböschung verstreut. Hier wird ein Umdenken Platz greifen 
müssen, um die Gedankenlosigkeit durch Denken zu ersetzen. Die Abwässer 
müssen künftig gereinigt und geordnet abgeleitet, die Abfälle geordnet ab
geführt und gelagert werden. Selbstverständlich sind für diese Anlagen er
hebliche Geldmittel notwendig. Im vergangenen Jahr wurden rund 12 Millionen 
Schilling für kommunale Abwasseranlagen, 25 Millionen Schilling für Wasser
versorgungsanlagen aufgewendet. Der Bund hat 9 Millionen Schilling, das Land 
11 Millionen und die Interessenten haben 17 Millionen Schilling bezahlt.

Die Entwicklung muß in Zukunft dahin gehen, daß der Anteil der Mittel 
für die Abwasseranlagen wesentlich höher festgelegt wird als für Wasserver
sorgungsanlagen. Wir haben in der Steiermark nur ganz wenige Städte mit 
ordnungsgemäßen Kanalisationen und Kläranlagen.

Zusammenfassend möchte ich sagen: „Die Abfallbeseitigung, die Errichtung 
von Kanal- und Kläranlagen der Städte und Gemeinden, von Industrie und 
Gewerbe, sowie die Einrichtung der geordneten Müllabfuhr und der geordneten 
Lagerung oder Aufbereitung des Mülls ist eine unbedingt zu erfüllende For
derung für die Gesundheit der Menschen. Gemeinsame Arbeit, aber auch ge
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meinsame Anlagen brauchen wir. Dabei bleibt alle Tätigkeit der Behörden und 
der Gemeinden letzten Endes fruchtlos, wenn nicht das volle Verständnis und 
die intensive Mitarbeit der Gesamtbevölkerung unseres Landes zu erreichen 
sein wird."

Berge in der Urlaubsrechnung inbegriffen
fT

Nur die unsichere Witterung hat es bisher verhindert, daß a.uch heuer 
wieder wahre Prozessionen von Naturliebhabern die Berge und Hochtäler 
überschwemmen. Wo früher einmal nur begeisterte Bergwanderer — die zünf
tigen Bergsteiger sollen in der folgenden Betrachtung überhaupt ausgeklammert 
bleiben — nach einem mehr oder weniger beschwerlichen Anmarsch hin
gelangten, ist heute sehr oft ein ausgesprochener Massenansturm zu beobachten. 
Von 'Jahr zu Jahr führen mehr Güterwege und Zufahrtsstraßen in die Berge. 
Wo sie ursprünglich nur zur Holzbringung oder zur Herstellung des W egan
schlusses entlegener Bergbauernhöfe mit den Tälern gedacht waren, werben 
jetzt die inzwischen zum Fremdenverkehrsgewerbe hinübergewechselten Wirt
schaften lim heimische und ausländische Autogäste. Und je höher eine solche 
neue Straße hinaufführt, um so eifriger wird sie von jenem Teil der Bevölke
rung benützt, der früher lediglich auf die Seilbahnen angewiesen war.

Wir versteigen uns jetzt nicht etwa in die Wolkenhöhen jener fanatischen 
Landschaftsverteidiger, die am liebsten überhaupt alle Berge dem Ausflugs
verkehr entzogen und als unbetretbares Naturparadies erklärt sehen möchten. 
Wir leben in einer Zeit der zunehmenden Bevölkerungsverdichtung in den 
Städten und Industriegebieten. Immer mehr freies Land wird verbaut oder 
durch Einbeziehung in die Garten- und Feldkultur für die Masse der Landlosen 
unzugänglich. Gerade diese Landlosen aber sehnen sich nach dem Stückchen 
Natur, in dem sie sich frei bewegen können und das für sie die letzte direkte 
Bindung an das bedeutet, was man landläufig als H e i m a t  bezeichnet.

Aber nun kommt eines der heikelsten Probleme: der Landschafts- und Natur
schutz. In immer größeren und bisher einsamen Gegenden trifft man heute auf 
sogenannte „Weekendhäuser". Man kann sie in der näheren Umgebung von 
Seilbahnbergstationen und Straßenendpunkten direkt wachsen sehen. Zu den 
meisten dieser Häuschen führt ein befahrbarer Weg, nicht selten stehen da 
auch schon die Masten für die Lichtzuleitung. Gerade in jenem Bereich also, der 
für den modernen Massentourismus als Ausschwärmgebiet in Frage kommt, 
entstehen solche „Almsiedlungen" und verwehren dem Ausflügler gerade das, 
was er sucht, die unberührte, wenn auch bevölkerte Gebirgslandschaft! Der 
Fremde fährt schließlich nicht mit einer Seilbahn oder auf einer Straße auf eine 
1500 Meter hohe Alm, um dort erst wieder ein ganzes Dorf vorzufinden, so sehr 
er auch die Gastwirtschaft schätzt, die ihm in modernen Räumen eine ebenso 
moderne Behaglichkeit vermittelt.

E r h o l u n g s r a u m  n i c h t  e i n e n g e n !
So gut man den Wunsch des Einzelnen verstehen kann, irgendwo ein Fleck

chen Erde sein eigen zu nennen, so berechtigt ist auch d ie  F o r d e r u n g  d e r  
A l l g e m e i n h e i t ,  B e r e i c h e  u n a n g e t a s t e t  z u  w i s s e n ,  d i e  f ü r  
a l l e  d a  s i n d .  Mit Ausnahme der Enge der städtischen Parkanlagen sind 
das nur noch unsere Berge. Selbst in ausgesprochenen Fremdenverkehrsorten 
auf dem Lande darf sich der Fremde nicht einfach in eine noch nicht gemähte 
W iese legen, auch wenn er es noch so gern täte.

Im Wald und auf der Alm aber darf er es tun. Obwohl ebenfalls Privatbesitz, 
kann der Eigentümer der Allgemeinheit den Zutritt dorthin nicht verwehren, es 
sei denn zum eigenen Schutz der Ausflügler, etwa zu Schußzeiten, oder zum
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Schutz frischangelegter Kulturen. Die Berge, Wälder und Almen sind das letzte 
Stück Natur, das a l l e n  Menschen zugänglich geblieben ist, und seine Ein
engung steht in krassem Widerspruch zur Zunahme der Zahl der Erholungs
suchenden. Die s o g e n a n n t e n  N a t u r s c h u t z g e b i e t e !  k ' ö n n e n  
d a h e r  n i c h t  g r o ß  g e n u g  ab  g e s t e c k t  w e r d e n ,  denn sie dienen 
nicht nur u n s e r e n  landlosen Mitbürgern als Erholungsgebiet, s o n d e r n  
ebenso unserer W i r t s c h a f t  a l s  w e r t v o l l e  D e v i s e n b r i n g e r .

Noch heikler als das ist aber die Frage zu beantworten, wie es am wirk
samsten möglich wäre, die Natur unserer Berge vor den Ausflüglermassen 
selber zu schützen. Es gibt zwar eine Reihe von Idealisten, die sich, zur Über
wachung dieses Reichtums bereitfinden, der allen gleichmäßig gehört und von 
allen gleichmäßig genossen werden soll. Behörden und Organistionen erlassen 
Aufrufe, stellen in den gefährdeten Gebieten Aufklärungs- und Verbotstafeln 
auf und lassen zeitweise sogar empfindliche Strafgelder bei jenen kassieren, 
die gegen dieses Gebot der Achtung des Allgemeinbesitzes verstoßen. Das 
bezieht sich weniger auf die Verunreinigung der Landschaft durch Abfälle, 
obwohl auch das ein Beweis für krassen Egoismus und eine grobe Rücksichts
losigkeit gegenüber den Mitmenschen ist. Es geht vielmehr um den Schutz 
unserer A l p e n f l o r a ,  die früher einmal unter den gewerbsmäßigen Wurzel- 
und Kräutersammlern litt und heute von der Unvernunft, Gedankenlosigkeit 
und Rücksichtslosigkeit der Ausflüglerflut bedroht wird.

In dieser Beziehung sind selbst viele Vorschriften überholt und erneuerungs
bedürftig, die seinerzeit, als nur die e c h t e n  Bergwanderer hinauszogen, noch 
vollauf ihren Zweck erfüllt haben mochten. Es ist immerhin ein gewaltiger 
Unterschied, ob früher an einem Wochenende ein paar Dutzend Bergwanderer 
je fünf Enzianblüten mit sich nahmen, oder jetzt v i e l e  H u n d e r t e  Autoaus
flügler. Das strikte Verbot, ü b e r h a u p t  Alpenblumen zu pflücken, wie wir 
es kürzlich auf einer deutlich sichtbaren Tafel beim „Alten Almhaus" auf der 
S t u b a l p e  kundgemacht fanden, ist wohl der einzige Weg, der uns noch 
bleibt, um unsere Alpenflora für alle zu erhalten.

Leider sind es nicht nur Ausländer, die solche Verbote nicht verstehen oder 
verstehen wollen. Es gibt hierzulande s o g a r  n o c h  L e h r p e r s o n e n ,  d i e  
b e i  A u s f l ü g e n  g a n z e r  S c h u l k l a s s e n  v i e l  z u  w e n i g  a u f  d i e 
s e s  E r f o r d e r n i s  a c h t e n .  Sie sollten den Schülern an Ort und Stelle 
die Schönheit der Natur vor Augen führen und damit zugleich den Gemein
schaftssinn fördern, indem sie der Jugend klarmachen, daß sich auch noch viele 
Tausend s p ä t e r  Kommende daran erfreuen möchten. Es bietet heute keinerlei 
Schwierigkeiten mehr, auch ältere und gehbehinderte Personen bis in die 
unmittelbare Nähe einer Enzianwiese heranzubringen und sie an Ort und 
Stelle daran zu erfreuen. Nach Hause mitgenommen, verwelken Alpenblumen 
sehr rasch und bieten niemals Ersatz für ihre Wirkung in der Natur. Zum 
größten Teil dienen sie gar nur einer unangebrachten Wichtigmacher- und An
gebersucht, zu beweisen, daß man auf der Alm war.

Die freiwilligen Bergwächter können ein Lied davon singen, wie vielen  
Wochenendausflüglern sie immer wieder solche gepflückte Alpenblumen ab
nehmen müssen. Aber diese Männer können nicht überall sein und bekommen 
auch bei weitem nicht alle zu fassen, die sich im gleichen Gebiet als Frevler 
gegen die Natur betätigen. Was aber soll man zu Menschen sagen, denen, auf 
ihr Tun aufmerksam gemacht, nichts Gescheiteres als folgende Antwort ein
fällt: „Regen Sie sich doch nicht so auf, was wär' denn, wenn diese Pflanzen 
von einem Schaf oder einer Gemse abgefressen würden?"

Man sollte solche Uneinsichtige, wo immer man sie trifft, in aller Klarheit 
a u f  i h r e n  C h a r a k t e r d e f e k t  a u f m e r k s a m  m a c h e n .  Man soll 
ihnen ihre Rücksichtslosigkeit, ihren Egoismus und jhre verwerfliche Einstellung 
gegenüber der Gemeinschaft Vorhalten; den Gedankenlosen und Unerfahrenen
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aber aufklärend und mit geduldiger Höflichkeit zur Seite stehen. Etwa, daß die 
die kleine Blume, die wie eine rote Primel aussieht, der überaus seltene r o t e  
P e t e r g s t a m m  ist, den man in der Steiermark nur auf einem Berg im Stub- 
almgebiet finden kann. Daß es viele naturliebende Menschen gibt, die manche 
Strapazen auf sich nehmen würden, um diese wunderschöne Alpenblume an 
ihrem natürlichen Standort bewundern zu können. Man sollte solche Menschen 
auf den Grazer Hausberg, den S c h o c k e  1, führen und sie an die Mühe 
erinnern, mit der Naturliebhaber gelben Petergstamm gepflanzt haben,und wie 
prächtig er jetzt dort zwischen den weißen Sternen der Alpenanemone gedeiht 
und damit sozusagen vor der Haustür der Großstadt ein wunderschöner, natür
licher Alpengarten entstanden ist.

Man sollte • die unerfahrenen Ausländer darauf aufmerksam machen, mit 
welcher Mühe und nicht unerheblichen Kosten zum Beispiel die Glocknerstraßen 
Aktiengesellschaft in großer Höhe eigene Alpenblumenfarmen unterhält, um 
von dort aus die Böschungen der Glocknerstraße zu bepflanzen und damit den 
Touristen sozusagen direkt vom Autofenster aus den Anblick des Edelweiß, 
Petergstamms, Enzians und Kohlröserls zu verschaffen.

Wie das Aufforsten der abgeholzten Bergwälder heute von jedermann als 
Notwendigkeit angesehen wird, so wird e s  e i n e s  T a g e s  a u c h  n o t w e n  
d i g  s e i n ,  u n s e r e  B e r g f l o r a  d o r t  z u  e r g ä n z e n ,  w o  s i e  d e r  U n 
v e r n u n f t  d e s  m o d e r n e n  M a s s e n t o u r i s m u s  o d e r  s c h o n  f r ü 
h e r  den Wurzel- und Kräutersammlern zum Opfer gefallen ist. Das aber 
kostet Geld, Mühe und sehr viel Idalismus. Aber e s  w ä r e  e i n e  s c h ö n e  
u n d  d a n k e n s w e r t e  A u f g a b e  f ü r  g a r  m a n c h e  J u g e n d o r g a n i 
s a t i o n ,  s i c h  a u f  d i e s e  W e i s e  d e r  G e m e i n s c h a f t  z u r  V e r 
f ü g u n g  z u  s t e l l e n .  Sepp Raminger

Dorfbeleuchtung
Ein Südtiroler Gemeindesekretär, Franz Tappeiner aus Tiers (Provinz 

Bozen), hat sich mehrfach mit der Frage öffentlicher Beleuchtungsanlagen 
beschäftigt. Aus einem von ihm entworfenen Expose, das er für eine Tagung 
von Gemeindesekretären in Brixen vorbereitete, seien Auszüge entnommen. 
Bei Ortsbegehungen und Vorträgen in steirischen Dörfern wird auch immer 
wieder die Frage einer das Ortsbild schonenden Beleuchtung behandelt.

„Vor ca. einem Jahr stand in der »Dolomiten« zu lesen: . . . das Dorf Gar- 
gazon am Fuße des Tschöggelberges kennt seit einiger Zeit keine Finsternis 
mehr! Sobald die Abenddämmerung eintritt, schaltet ein elektronisches Auge 
die Straßenbeleuchtung automatisch ein. 140 Scheinwerfer flammen auf und be
leuchten (taghell) die Straßen und Gassen des Dorfes

Bauherr, Herstellerfirma und Schreiber protzen sich mit einer Anlage, von 
der sie glauben Gott und Mensch einen großen Dienst erwiesen zu haben, ob
wohl diese nichts anderes darstellt als einen weiteren, nicht geringen Schritt 
hin zur Vermassung und Nivellierung. Und der gute Tschöggelberg muß für 
eine grausige Dorfverschandelung und Vergewaltigung des Bildes von Dorf 
und Landschaft herhalten.

Was in Gargazon geschah, ist mit Subventionsmitteln, also unseren Steuer
geldern — bereits in vielen Südtiroler Gemeinden geschehen und geschieht 
weiterhin .

In Paris und Taormina begnügt man sich vielfach noch mit der Laterne, 
verschämt und sparsam in Baumreihen stehend — im Südtiroler Dorf aber 
müssen es dichtgedrängte, freche, himmelragende — Galgenständer sein, wür
dig des unverschämten und*herausfordernden Betriebes am Strande der Riviera.
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Sind diese „modernen" und modischen Beleuchtungsanlagen, wie sie heut
zutage unsere trauten Dörfer überschwemmen notwendig? Nein — jedenfalls 
nicht in diesem Ausmaß! Die Fahrzeuge brauchen sie nicht — sie haben selber 
Lichter genug; den Fahrer stört das wechselnd-blendende Geglitzer. Der Fuß
geher braucht sie schon gar nicht. Ihm genügen Anhaltspunkte an Straßen
biegungen, -ecken und -kreuzungen. Muß es im Sinne einer „Fremdenwerbung" 
sein, die ja ohnedies bald der einzige Sinn unser vielfachen Betriebssamkeit zu 
werden droht? Die „Fremden" kommen aus den Blendlichtwüsten der Städte 
und sind froh, endlich einmal den milden Schein der Sterne, die Licht- und 
Schattenspiele des Mondes sehen zu dürfen! Sie werden einmal jene Dörfer 
gerne aufsuchen, die sich nicht als „Licht-Galgenstätte" präsentieren!

Hinter dem Schafspelz einer technischen Notwendigkeit verbirgt sich eine 
unersättliche und rücksichtslose Profitgier. Alle Wege, Straßen, Plätze, jeder 
Ortswinkel — ja jeder Quadratzentimeter müssen „gleichmäßig" und „taghell" 
erleuchtet werden. Man will also möglichst viele „Zahnbürstenleuchter" los
werden!

Kommt den Geschäftemachern mit einem Projekt entgegen, das von einer 
Kommission, die aus Vertretern des Heimat- und Landschaftsschutzes bestehen 
sollte, — in einem genauesten Lokalaugenschein festgelegt worden ist! Folgende 
Grundsätze müssen aber im Projekte aufscheinen:
1. Die öffentliche Beleuchtung hat so mäßig und dezent als nur möglich ausge

führt zu werden.
2. Sie muß aber differenziert sein in bezug auf die Gestaltung der Beleuch

tungskörper und die Art der Beleuchtungsquellen. Auch hinsichtlich der 
Kandelaberabstände sind jeweils genaueste Überlegungen anzustellen. Vor 
allem gehören ins Dorf keine uniformen Galgenständer und Zahnbürsten
leuchter. Die „stille" Laterne soll nicht zum Alteisen geworfen werden. Wohl
tuend ist das Nebeneinander von Baum und Laterne. Da und dort läßt sich 
eine Lichtquelle in Mauernischen, an Fassadenrückspringen, in Arkaden oder 
an einem Tor anbringen.

3. Die Lichtquelle darf nur von den Verkehrsflächen aus gesehen werden 
können — sie darf nicht nach oben — in Wohnungen, Hotelzimmer u. dgl. 
leuchten. Daher auch eine starke Mäßigung in der Höhe der Lichtquelle über 
der Verkehfsfläche. Ausnahmen bilden nur vielbegangene und aus be
stimmten Gründen besonders hervorzuhebende Stellen im Ort.

4. Wo bereits eine „moderne", alles grell überflutende Beleuchtungsanlage be
steht, sollten mittels eines Schaltsystems z. B. werktags nur 25% der Lampen, 
sonntags 50°/o und nur zu besonderen Anläßen 100% aufleuchten.
Viel wächst mit rasender Geschwindigkeit, das den Lebensraum der Men

schen einengt. Asphalt- und Betonwüsten in den Städten, Qualm- und Giftgas
glocken aus Tausenden Schloten, Auspuffgase aus Millionen Fahrzeugen und 
nicht zuletzt eine Neonlichtwüste, die die Nacht zum Tage macht und wo es 
dann zuckt und blitzt, in vielen gräßlichen Farben ."

Tapeiner ruft zur Besinnung und meint, daß es auch höchste Zeit sei, daß 
alle Heimatpfleger und Naturschützer sich gegen die schädigenden Auswüchse 
eines Beleuchtungswahns mit allen zu Gebote stehenden Mitteln wenden 
sollten.

In der Steiermark gibt es einige beispielhafte Ortsbeleuchtungsanlagen — 
aber der Beleuchtungswahn hat auch schon manche kleinste Gemeinde erfaßt. 
Hat sich ein Bürgermeister um eine besonders gute Ortsbildgestaltung mit Er
folg bemüht, plaitzt, w ie dies schon einige Male geschah — eine reklame
süchtige Firma mit einem überdimensionalen Leuchtschild etwa in ein Platz
bild — so daß alles mit einem Schlage zerstört ist. Ortsränder sind belastet 
durch dreiste Tankanlagen — die besonders nachts durch ihre aufdringlichen 
Beleuchtungsanlagen viel Unmut erregen! W. R.
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Geschützte Tiere
Wir haben schon recht oft über geschützte Pflanzen und über Naturdenkmale 

geschrieben, aber noch recht wenig über die geschützten Tierarten, deren Schutz 
aber nicht weniger wichtig ist. Leider bestehen diesbezüglich verschiedene 
Mißverständnisse. Außerdem wird der Lebensraum verschiedenster Tier- und 
Vogelarten durch die fortschreitende Kultivierung früher naturbelassener 
Flächen ohndies immer kleiner. Es erscheint uns daher höchste £eit, auch 
dieses Problem einmal etwas eingehender zu behandeln.

Die geschützten Tierarten gliedern sich nach § 24 der geltenden Natur
schutzverordnung in Säugetiere, Kriechtiere, Lurche, Kerbtiere und in die zahl
reichen Vogelarten.

I. S ä u g e t i e r e :  1. Igel, 2. die Spitzmäuse, alle Arten mit Ausnahme der 
Wasserspitzmaus, 3. die Fledermäuse alle Arten, 4. Siebenschläfer, 5. Hasel
maus, 6. Baumschläfer, 7. Gartenschläfer sowie nach dem Erlaß vom 27. 2. 1950 
VuABl. Nr. 61 auch der Fischotter;

II. K r i e c h t i e r e ,  R e p t i l i e n :  8. Sumpf-Schildkröte, 9. Mauer-Eidechse, 
10. Smaragd-Eidechse, 11. Zaun-Eidechse, 12. Berg-Eidechse, 13. Blindschleiche, 
14. Ringelnatter, 15. Würfelnatter, 16. Schlingnatter, Glatte Natter, 17. Äsku
lapnatter;

III. L u r c h e ,  A m p h i b i e n :  18. Feuersalamander, 19. Alpensalamander, 
20. Kröten und Unken, alle Arten, 21. Laubfrosch, 22. Die Frösche mit Aus
nahme des Wasser- oder Teichfrosches und des Gras- oder Taufrosches;

IV. K e r b t i e r e ,  I n s e k t e n  23. Segelfaller, 24. Apollofalter, 25. Hirsch
käfer, 26. Rote Waldameise, 27. Wiener Nachtpfauenauge, 28. Alpenbock, 
29. Puppenräuber, 30. Pechschwarzer Wasserkäfer.

Es ist demnach verboten, Tiere dieser Arten:
1. mutwillig zu töten oder sie zum Zwecke der Aneignung zu fangen sowie 

Puppen, Larven, Eier, Nester oder Brutstätten der unter IV genannten Kerb
tierarten zu beschädigen, zu zerstören oder zum Zwecke der Aneignung weg
zunehmen,

2. lebend oder tot — einschließlich der Eier, Larven, Puppen und Nester der 
geschützten Insektenarten — mitzuführen, zu versenden, feilzuhalten, aus
zuführen, anderen zu überlassen, zu erwerben, in Gewahrsam zu nehmen oder 
bei solchen Handlungen mitzuwirken,

3. im ganzen oder in Teilen gewerblich zu verarbeiten.
Spezielle Schutzbestimmungen gelten auch für alle e i n h e i m i s c h e n  

T a g f a l t e r ,  mit Ausnahme der weißflügeligen Weißlingsarten, für alle 
einheimischen S c h w ä r m e r ,  O r d e n s b ä n d e r ,  B ä r e n s p i n n e r  sowie 
für alle R o s e n -  o d e r  G o l d k ä f e r .

In der Zeit vom 1. März bis 31. Juli dürfen W e i n b e r g s c h n e c k e n  
nicht gesammelt werden, es sei denn, daß von der Landesnaturschutzbehörde 
eine Ausnahmergenehmigung erteilt wurde. Aach M a u l w ü r f e  dürfen auf 
fremden Grundstücken wegen ihrer Nützlichkeit nicht gefangen werden.

V. G e s c h ü t z t e  V o g e l a r t e n  Nach § 12 der geltenden Naturschutz
verordnung sind a l l e  nicht jagdbaren wildlebenden Vögel mit Ausnahme 
der Nebelkrähe, der Raben- und Saatkrähe, des Eichelhähers, der Elster sowie 
des Feld- und Haussperlings geschützt. Gefangen oder erlegt dürfen daher nur 
jene Vogelarten werden, die in § 2 des geltenden Steiermärkischen Jagd
gesetzes ausdrücklich als jagdbar erklärt sind und keine ganzjährige Schonung 
genießen. Das sind: das Auer-, Rackel-, Birk-, Hasel-, Stein-, Schnee- und Reb
huhn, die Wachteln, der Fasan, die Sumpfhühner, Wildgänse, die Wildenten 
und die Wildtauben. Mit Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom
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F is c h o tte r  F o to : „ A n b l ic k “- A r c h iv

1. März 1965 wurde der Abschuß von Rallen; Sumpfschnepfen und des Kramets- 
vogels verboten. Nach den Bestimmungen des Steiermärkischen Jagdgesetzes 
1954 haben die Schnepfen oder W atvögel (Flußregenpfeifer, Seeregenpfeifer, 
Sandregenpfeifer und M ornellenpfeifer sowie die Kiebitze und Uferschnepfen) 
keine Schußzeit, genießen also ebenfalls ganzjährige Schonung. W ir wissen, 
daß die derzeitige Regelung des § 2 und des § 66 Abs. 3 des Jagdgesetzes 1954 
unbefriedigend ist. Es sind daher Bestrebungen im Gange, diesbezüglich eine 
vernünftige Regelung und Abgrenzung der geschützten und jagdbaren Tiere 
herbeizuführen.

Grundsätzlich ist es daher verboten, den geschützten Vogelarten nachzustel
len, sie mutwillig zu beunruhigen oder sie zu fangen oder zu töten, Eier, Nester 
oder Brutstätten zu beschädigen oder diese wegzunehmen.

Es sei nochmals eingehend darauf aufmerksam gemacht, daß es zum Schutz 
der Vogelwelt, die sich in Höhlen-, Hecken- und Bodenbrüter gliedert, ver
boten ist, in der Zeit vom 15. März bis 30. September, Hecken, Büsche und 
lebende Zäune zu roden, abzuschneiden oder abzubrennen, die Bodendecke 
von Wiesen, Feld, Feldrainen, ungenutztem Gelände in Hängen und Hecken 
abzubrennen oder Rohr- und Schilfbestände zu beseitigen.

Als Maßnahme gegen fremde unbeaufsichtigte Katzen ist es Grundstücks
eigentüm ern und deren Beauftragten außerdem zum Schutze der Vogelwelt 
gestattet, in der Zeit vom 15. März bis 15. August oder so lange Schnee den 
Boden bedeckt, Katzen, die in Gärten, Obstgärten, Friedhöfen, Parkanlagen 
oder dgl. angetroffen werden, unversehrt zu fangen und in Verwahrung zu 
nehmen. Ihr Fang ist binnen 24 Stunden der Ortspolizeibehörde oder wenn der 
Eigentümer bzw. H alter der Katze bekannt ist, diesem anzuzeigen. Holt der 
Eigentümer oder Halter die Katze nicht innerhalb w eiterer drei Tage gegen 
Zahlung eines angemessenen Aufbewahrungsgeldes für jeden angefangenen 
Tag ab, so ist die gefangene Katze an die Ortspolizeibehörde abzuliefern, die 
sie auf Kosten des Eigentümers oder Halters tötet oder sonst unschädlich 
macht; einer vorherigen M itteilung an den Betroffenen bedarf es nicht. W ird
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eine Katze, deren Eigentümer oder Halter bekannt ist, innerhalb eines Kalen
derjahres mehr als zweimals in Verwahr genommen, so ist sie nach Satz 2 
unschädlich zu machen. In Hausgärten und in unmittelbarer Nachbarschaft be
wohnter Gebäude ist das Anlocken der Katzen durch Köder verboten.

Zuwiderhandlungen sind bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde 
anzuzeigen und werden bestraft. Der Fang von Vögeln für die Stubenhaltung 
bedarf einer Bewilligung durch die Landesregierung, die im Interesse des 
Tier- und Vogelschutzes nur mehr in ganz besonders begründeten ̂ Fällen für 
einzelne Körner- oder Weichfresserarten ausgestellt wird. Bergwächter und 
sonstige Freunde der Vogelweit werden daher aufgefordert, die Einhaltung 
dieser Schutzbestimmungen durch die Vorlage der Fangerlaubnis zu kon
trollieren, wenn sie geschützte Vogelarten im Privatbesitz oder in Tierhand
lungen vorfinden. Widerrechtlich gefangene Tierarten sind nach Möglichkeit in 
Freiheit zu setzen, widerrechtlich erlegte Tierarten sind unter gleichzeitiger 
Anzeigeerstattung zu beschlagnahmen und dem Landesmuseum Joanneum, 
Zoologische Abteilung, Graz, Raubergasse 10, expreß, für wissenschaftliche 
Zwecke zu übersenden. Entstehende Kosten werden über Verlangen rückver
gütet. Dr. C. Fossel

D ie. d&i /ßö&$dwjym im. $jOhstw&Q&a.u.
Grünverbauung mittels der lebenden Pflanze

In Fortsetzung des im Mai/Juni-Heft 1965 erschienenen Aufsatzes mit dem 
gleichen. Titel soll diesmal über die Verwendung der lebenden Pflanze bei der 
Begrünung von Böschungen gesprochen werden. Auch bei der Einsaat wird mit 
lebenden Pflanzen operiert, doch sind dies Gräser und krautige Pflanzen, 
die entweder einjährig sind und durch die entwickelten Samen sich wieder ver
mehren, oder mehrjährige Kräuter, deren oberirdische Teile einziehen und 
bei denen nur der Wurzelstock überwintert.

Unter Grünverbauung mit der lebenden Pflanze soll die Verwendung von 
bewurzelten Holzgewächsen oder von Wurzelstöcken verstanden werden.

Es ist hier wieder zu bedenken, ob wir beruhigte Böschungen vor uns haben, 
oder ob noch eine Bewegung in der Böschung zu erwarten ist. Ferner ist auch 
auf den Wasserhaushalt des Standortes Rücksicht zu nehmen. Für solche Verbau
ungen werden fast immer Pionierholzarten verwendet, wobei sich besonders 
die Grauerle in höheren Lagen und die Schwarzerle in tieferen Lagen bewährt 
haben. Selbstverständlich können je nach Standort auch die Birke, die Kiefer, 
die Lärche, die Eberesche, in seltenen Fällen auch die Latsche und die Grün- 
erle, verwendet jwerden. Meist entfallen bei solchen Aufforstungen die 
Nachbeserungen, denn wenn die zu bepflanzende Fläche umgeben, ist von 
Wald, so fliegen zahlreiche Holzarten an, die für den nötigen Deckungsgrad 
sorgen.

Grundsätzlich ist zu beachten, daß auf Böschungen selbst, besonders auf die 
obere Kante, keine zu schwer werdenden Holzarten gepflanzt werden. Diese 
gehören an den Böschungsfuß, den sie durch ihr Gewicht, ihre tiefreichenden 
Wurzeln und durch das oberflächlich verzweigte Wurzelsystem halten.

Die Grauerle ist eine universelle Holzart für Erstbepflanzungen, überall, 
wo junge Schüttungen vorhanden sind, welche mit Hilfe technischer Maßnahmen 
bereits etwas beruhigt wurden, ist sie verwendbar. Im engen Verband ge
pflanzt, 80 bis 100 cm Abstand von Pflanze zu Pflanze, leistet sie Pionier
arbeit. Ihr ist die Aufgabe gestellt, einmal durch ihr Wurzelsystem den Boden 
zu halten, dann mit Hilfe ihrer Knöllchenbakterien Stickstoff in den Boden

©Naturschutzbund Steiermark, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



STEIRISCHER NATURSCHUTZBRIEF 11

zu bringen und weiters durch ihren Laubabfall; bekanntlich sind die Blätter 
der Grauerle leicht zersetzlich und vermögen, den Boden mit Humus anzu
reichern. Um eine hohe Laubproduktion zu erreichen, ist es zweckmäßig, die 
Gratierle nach der Pflanzung zu stummein, d. h. sie zurückzuschneiden, um sie 
zu stärkerer Sproßbildung und damit einer besseren Deckung des Bodens zu 
zwingen. Das gleiche gilt auch für die Schwarzerle in tieferen Lagen,.

Eine Reinkultur von Grau- oder Schwarzerle wird allerdings nur dort not
wendig sein, wo vollkommen sterile Böden, ganz frische Schüttungen oder 
feuchte Stellen vorhanden sind. Bei den übrigen Flächen können je nach 
Standort auch schon andere Holzarten, die den späteren Bestand bilden sollen, 
mitverwendet werden.

Eine große Hilfe für das Gedeihen derartiger Aufforstungen ist die Ein
saat von Kleemischungen zwischen den Pflanzen. Doch soll auf keinen Fall 
Grassamen ausgesät werden. Einjährige Kleearten eignen sich am besten, 
denn die absterbenden Wurzeln lassen im Boden Röhren zurück, welche eine 
gute Bodendurchlüftung ermöglichen. Außerdem produziert der Klee, wenn er 
geimpft ist, eine große Krautmasse, welche durch das sich langsam einstellende 
Bodenleben zu hervorragendem Humus aufgearbeitet wird.

Sind bei Böschungen oder Schüttungen noch Bewegungen oder Überrollun
gen zu erwarten, die sich auf ungefährliche Bewegungen beschränken, wie 
kleinere Anbrüche, Nachwirkungen von Frost durch Herabrollen der Steine 
oder feinerem Material, so ist es zweckmäßig, die beabsichtigte Aufforstung 
durch eine kleine Verbauung zu schützen, welche auch mit der lebenden Pflanze 
erzielt werden kann. Auch hier sind es wieder die Erlen, die uns gute Dienste 
leisten.

Oberhalb der Aufforstung bzw. unterhalb des zu erwartenden Anbruches 
wird eine Terrasse von ca. 40 bis 50 cm Breite in der Schichtenlinie gezogen. 
Auf diese Terrasse werden Erlenpflanzen, am besten 2jährige Saat, mit einer 
Länge von 60 bis 100 cm kreuzweise ausgelegt, und zwar so, daß eine Pflanze 
die neben ihr liegende überkreuzt, dadurch entsteht über dem Boden eine Art 
Gitter. Die Wurzeln der Erlen werden nun von obenher durch Anböschen zu
gedeckt, bis die Terrasse wieder verschwunden und die Böschung einheitlich 
ist. Ein sorgfältiges Festtreten des Erdreiches über den Wurzeln ist mit eine 
Voraussetzung zum Gelingen. Dann werden die Pflanzen ca. 20 cm über dem 
Erdboden gestummelt.

Eine Begrünung von Schutthalden ist aüch mit der lebenden Pflanze leichter 
als durch die Saat. Es bedarf dazu allerdings größerer Vorarbeiten.

Es gibt leider keine höhere Pflanze, die auf bloßem Gestein wächst, daher 
wird es notwendig sein, für sie ein Pflanzenbett zu schaffen. Meist genügen ein 
oder zwei LKW mit Humuserde sinnvoll eingesetzt, um eine Begrünung zu 
erreichen.

Die Vorbereitungsarbeiten für diese Begrünungsmaßnahmen müssen schon 
im Herbst getroffen werden. Bevor der erste Schnee fällt, wird der Humus an 
geeigneten Plätzen gelagert. Steht viel Humuserde zur Verfügung, so kann 
natürlich die Geröllhalde auch vom LKW aus geschüttet, werden, doch ist 
eine nachträgliche Handarbeit nicht zu umgehen. Die Erde muß nämlich dort, 
wo gepflanzt werden soll, so in die Lücken des Gerölls gebracht werden, 
daß sie nicht durch Regen- oder Schmelzwasser in tieferen, der Pflanze vor
läufig nicht zugänglichen Schichten verschwindet. Es ist also notwendig, schon 
vor dem Humisieren sich die Pflanzplätze auszusuchen und diese Spalten 
oder Löcher dann so mit Erde zu füllen, daß sie tatsächlich voll sind. Man 
kann hier, was den Materialverbrauch betrifft, seine blauen Wunder erleben. 
Manche Löcher und Spalten sind unerschöpflich. Es ist daher zweckmäßig,
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schon vor der Humisierung die Stellen auszusuchen, wo das Erdreich am 
ehesten erhalten bleibt. Auch dann wird man noch im Frühjahr nach der 
Schneeschmelze hie und da vor einem gähnenden Loch stehen, in welches man 
im Herbst mit Liebe und Sorgfalt Erde bis zum Rande füllte. Als Holzarten 
kommen für solche Aufforstungen die Erle, die Lärche und der Bergahorn in 
Frage. Wobei wiederum die Grauerle den Löwenanteil haben sollte und die 
anderen Holzarten nur eingestreut gepflanzt werden. Besonders hier, wo man 
aus Gründen der Verbilligung einen weiten Pflanzenabstand vop ca. 2 m 
wählen wird, ist ein besonders wuchsfreudiges mit zahlreichen Knöllchen 
an den Wurzeln versehenes Erlenmaterial und eine Stummelung erforderlich. 
Gerade solche Steinhalden sollen rasch begrünt werden.

In höheren Lagen, dort wo Eberesche, Laitsche und Zirbe natürlich Vor
kommen, empfiehlt es sich, mit diesen Holzarten auf Blockhalden zu arbeiten. 
Nur ist es für Zirbe und Latsche erforderlich, daß nicht jede beliebige Humus
erde verwendet wird; für diese Holzarten ist am geeignetsten ein saurer 
Alpenhumus oder Heidelbeerhumus, der in die Pflanzlöcher gefüllt wird. Zu
mindest muß ein saurer Humus der Mineralerde beigemischt werden, um ein 
gutes Gedeihen zu ermöglichen. Für solche extreme Begrünungen empfiehlt es 
sich auf jeden Fall, die benötigten Nadelhölzer in Torftöpfen heranzuziehen 
und somit das Ausfallprozent zu verringern. Je größer in diesen speziellen 
Fällen die vorhandene Erdmenge ist, in der die Pflanze ihre Wurzeln aus
breiten kann, umso besser der Erfolg. Zwei Kübeln Erde sind wohl das Min
deste, das in ein solches Gerölloch eingebracht werden muß, um der Pflanze 
ein oder zwei Jahre genügend Lebensraum im Boden zu geben. Ist sie einmal 
im kräftigen Wachstum, so macht sie sich mit ihren Wurzeln schon selbst w ei
teren Lebensraum.

Doch sind es nicht nur die Holzgewächse, mit denen durch Pflanzung eine 
Begrünung erreicht, werden kann. Eine wertvolle Pionierarbeit, besonders auf 
lehmigen Sanden bzw. sandigen Lehmen leistet der Huflattich, welcher sich sehr 
leicht durch Wurzelstecklinge oder durch Teilung des Wurzlslockes vermehren 
läßt. Mit seinen großen Blättern deckt er den Mineralboden gut ab und liefert 
auch wertvollen Humus.

Tritt häufig Sickerwasser auf, so ist die Pestwurz eine Pflanze, die ebenfalls 
durch Wurzelstecklinge oder durch Teilung des Wurzelstockes eingebracht 
werden kann und eine Festigung des Bodens herbeiführt.

Die klassische Begrünungsmethode ist die Verwendung des Weidensteck
lings. Böschungen oder Schüttungen in Bachnähe werden mit standortsgerecbten 
Weidenstecklingen besteckt. Der Abstand von Steckling zu Steckling soll ca. 
50 cm betragen. Weidenstecklinge können eigentlich zu jeder Zeit, ausge
nommen nur die Blütezeit der Weiden, geschnitten werden. Besonders gut 
bewurzeln sich diese Stecklinge, wenn sie während des Winters oder im Früh
jahr vor der Blüte oder im Herbst geschnitten werden. Ein schlechteres An
wuchsprozent wird während des Sommers festgestellt werden müssen. Der 
Steckling soll 30 bis 40 cm lang sein. Der Mindestdurchmesser ist die Stärke 
des kleinen Fingers; nach obenhin wird die Grenze durch die Manipulier
fähigkeit der Stecklinge gesetzt. Die günstigsten Stärken liegen bei 1 bis 
3 cm Durchmesser.

Abschließend muß festgestellt werden, daß selbstverständlich eine Kom
bination der angeführten Methoden wohl am zweckmäßigsten ist, wobei man 
den eigenen Überlegungen freien Lauf lassen soll. Als Grundregel kann auf
gestellt werden, daß dort, wo mit holzigen Pflanzen gearbeitet wird, das Gras 
nichts zu suchen hat, jedoch eine Klee-Einsaat von großem Vorteil ist.

Dr. Ernst P a p e s c h
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'JaAhj&säßÄÜÄt 1964 cUx StehisiÄm Vüye/LcfiMJmaJitß.
Hauptgeschäftsstelle in Graz, Schloß Eggenberg 

Berichterstatter: Dr. M. J. A n s c h a u  
(Fortsetzung von Heft 27)

Durch mehrere z. T. ganztägige Exkursionen zum Harterteich in der Ost
steiermark haben wir festgestellt, daß dieses Gewässer als Brutbiotop und 
Rastplatz für Wasser- und Sumpfvögel vogelkundlich interessant ist. Eine Er
klärung zum Vogelreservat hätte aber keinen Sinn, wenn man die Verbauung 
der Insel, den Gaststätten- und Badebetrieb wie auch die Bejagung des Wasser
wildes nicht einschränken könnte.

An den Teichen von Studenzen (Kirchberg a. d. Raab) und Neudau konnten 
wir wieder interessante Vogelarten als Durchzügler beobachten, w ie etwa ver
schiedene Entenarten, Taucher, Lachmöwen, Tiauerseeschwalben, Graureiher, 
Purpurreiher, Rallenreiher (neu), Zwergdommel, Fischadler, Rohrweihe, Beutel
meise usw.

Der neu angelegte Fischteich des Schlosses Hainfeld bei Feldbach erwies 
sich schon im ersten Jahr als ornithologische Fundgrube. Die schlammigen oder 
kurz begrasten Flachufer des Teiches sind ein bevorzugter Rastplatz großer 
Zugschwärme von Limicolen (Watvögel). Folgende Arten wurden bisher hier 
beobachtet: Kiebitz (seit 1965 auch Brutvogel), Flußregenpfeifer, Bruch-, Wald- 
wasserläufer, Dunkler Wasserläufer, Grünschenkel, Rotschenkel, Kampfläufer, 
Bekassine, Uferschnepfe; außerdem noch zahlreiche Gründel- und Tauchenten
arten, Graugänse, Hauben-, Schwarzhals- und Zwergtaucher, Lachmöwe, Rohr
weihe, Grau- und Silberreiher (nach Angaben der Schloßbewohner), Rohr- 
ammer, Beutelmeise. Auf dem Schloß brüten Turm- und Rötelfalken, Dohlen, 
Stare und Mauersegler. Auch Weißstorch und Blauracke sind Brutvögel der 
näheren Umgebung. Die Bedeutung des Teiches als Rastplatz für Zugvögel 
wird durch die Nähe des Flusses (Raab) noch erhöht, der zweifellos eine Leit
linie für den Vogelzug darstellt. Hinsichtlich des Vorkommens von Vogelarten 
ist der Hainfelder Teich eine gute Ergänzung des großen Mühlteiches von Stu
denzen, der seit mehreren Jahren nur von schwimmenden und im Röhricht brü
tenden Vogelarten regelmäßig besucht und besiedelt wird. Bevor hier die Ufer 
steil ausgebaggert wurden, waren jährlich ebenfalls zahlreiche W atvögel auf 
den Schlammbänken zu beobachten.

Es wäre durchaus zu befürworten, bei dem Schloß Hainfeld eine vogelkund- 
liche Beobachtungsstation zu errichten. Das südöstliche Raabtal wäre ein sehr 
dankbares Gebiet für eine intensive Beobachtungsarbeit, da die Nähe der 
pannonischen Tiefebene auch das Auftreten von Vogelarten wahrscheinlich 
macht, die in der übrigen Steiermark fehlen.

Mehrere Tagesexkursionen waren für die Kontrollen der neu entdeckten 
Graureiher-Brutkolonie bei Dedenitz notwendig, die für eine Erklärung zum 
Vogelschutzgebiet vorgeschlagen wurde. Auch die kleinere Brutkolonie bei 
Diepersdorf wurde kontrolliert.

LEHRTÄTIGKEIT
Da die Vogelschutzwarte im Jahr 1964 im Schloß Eggenberg noch immer 

keine eigenen Räume hatte, sondern im Gästezimmer provisorisch unterge
bracht war, mußten alle Vorträge auswärts gehalten werden. Da dabei das 
Demonstrationsmaterial (Nistgeräte, Tafeln, Projektionsapparat) mitgeschleppt 
werden mußte, war die Vortragstätigkeit unnötig erschwert.

Es wurden zwei Vorträge im Rahmen der Bergwachtsdiulung (in Graz und 
Knittelfeld) abgehalten. Sehr gut besucht war ein Lehrvortrag im „Wein- und
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Obstbauverein Wetzelsdorf". Eine vogelkundlidie Lehrwanderung und ein Licht
bildervortrag wurden für die Natursehutzjugend durchgeführt. Auch der Lehr
gang in drei Waldbauklassen der Landesackerbauschule Grottenhof-Hardt bei 
Graz stand auf dem Programm.

PUBLIKATIONEN, BERATUNG UND GUTACHTEN
Mehrere Artikel über „Vogelschutz und chemische Schädlingsbekämpfung", 

„Bedeutung von Hecken und Flurgehölzen für den Vogelschutz'^, „Richtige 
Vogelfütterung im Winter" und „Selbstanfertigung von Nistkästen" wurden im 
„Steirischen Naturschutzbrief" veröffentlicht. Eine Anleitung über den „Vogel
schutz in der Land- und Forstwirtschaft" kam in den „Landwirtschaftlichen Mit
teilungen" der Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Graz heraus. In 
der Jagdzeitsdirift „Der Anblick" wurde mit dem Artikel „Der Kiebitz — 
Schädling oder Nützling" gegen den Versuch Stellung genommen, diesen nütz
lichen insektenfressenden Vogel zum Abschuß freizugeben. In gleicher Zeit
schrift wurde die Jägerschaft mit einer Notiz „Achtung, Vogelsterben!" um 
Mitarbeit durch sachliche und objektive Berichterstattung bei beobachteten 
Vogelverlusten nach chemischen Schädlingsbekämpfungen gebeten.

Es wurden zahlreiche schriftliche und mündliche Anfragen über Vogelschutz
probleme beantwortet.

Ein Fachgutachten zum Problem der Krähenvemichtung auf dem Ablage- 
platz für Konfiskate und Fleischabfälle der Gemeinde Stainach wurde in diesem 
Sinne verfaßt, daß eine Gefährdung von geschützten Kolkraben, Dohlen und 
Alpendohlen, wie auch eine sekundäre Vergiftung der aasfressenden Greif
vögel im Winter vermieden werden muß.

Mehr Schutz unseren Uhus!
Durch rasche Abnahme des deutschen Uhubestandes in den letzten Jahren 

alarmiert, hat sich der „World Wildlife Fund" entschlossen, im Jahr 1965 ver
stärkte Schutzmaßnahmen in deutschen Brutgebieten dieser Eulenart durchzu
führen. Es sollen nicht nur alle Uhureviere zu Naturdenkmalen erklärt werden, 
wobei ein Bannraum von etwa 200 m um die beflogenen Horste zur Brutzeit 
(März bis Juni) nicht betreten werden darf, sondern auch das Klettern an den 
Horstfelsen ganzjährig vermieden werden. Es wird weiterhin gefordert, Ab
schüsse und das Aushorsten von Junguhus nicht nur mit Geldstrafen, sondern 
auch mit Gefängnis und Jagdschein-Entzug zu bestrafen. Die vorhandenen Popu
lationsreste sollen außerdem durch Aussetzungsversuche — die von der Vogel
warte Radolfzell überwacht werden — ergänzt werden. Dies berichtet (B e c h 1 1 e 
im „Kosmos", Heft 1, 1965). Und wie sieht es diesbezüglich in Österreich aus? 
Nach. B a u e r  und R o k i t a n s k y  (Die Vögel Österreichs, 1951) ist der Uhu 
ein „sehr spärlicher Jahresvogel, in letzter Zeit jedoch in deutlicher Zunahme 
begriffen". Diese leicht optimistische Meinung dürfte heute nicht mehr ganz 
den Tatsachen entsprechen. Es gab zwar stellenweise — wie etwa im nieder- 
österreichischen Thayatal — neue Besiedlungen von seit Jahren verödeten 
Brutplätzen. Dies war aber keineswegs auf verbesserte Schutzmaßnahmen in 
Österreich zurückzuführen, sondern auf eine stärkere Vermehrung dieser Vogel
art im brachliegenden und unbewohnten Grenzstreifen entlang des „Eisernen 
Vorhangs". In diesem einsamen Gelände finden viele „Kulturflüchter" aus 
der heimischen Tierwelt Zuflucht. Das neue österreichische Brutvorkommen des 
Uhus wurde leider innerhalb von drei Jahren (1959 — 1962) vollkommen ver
nichtet, wobei die dortige Jägerschaft ausschließlich die Schuld getragen haben 
soll ( H e i m p e l ,  „Vogelkosmos", Heft 3, 1965). Es wurden dabei die illegal 
ausgehorsteten Junguhus im Schwarzhandel für die Hüttenjagd verkauft, wie
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auch Tellereisen in Uhuhorsten neben dem Gelege aufgestellt. Obwohl der 
Uhu in Österreich unter Naturschutz steht, sollen immer wieder Annoncen 
wie etwa: „Junguhus für die Hüttenjagd, per Stück 1000 ö. S., abzugeben" 
erschienen sein.

Vor einiger Zeit ging im Bezirk Murau nach einer Krähenvergiftung auch 
das dortige Uhubrutpaar an sekundärer Vergiftung (durch das Kröpfen ver
gifteter Krähen) zugrunde. Diese Erfahrung sollte für unsere Jagdbehörden der 
Anlaß sein, zukünftig in Uhurevieren solche Giftaktionen nicht mehr zuzu
lassen. Audi das Aufstellen von sogenannten Habichtskörben (große Schlag
eisen mit lebenden Ködern) bedeutet für den Uhu — wie auch für den Stein
adler — eine ernste Gefahr.

Der Meinung, der Uhu würde unsere schon dezimierten Birkhuhnbestände 
noch weiter schädigen, kann man nur entgegenhalten, daß dieses Federwild 
durch Jahrhunderte hindurch zahlreich neben den damals auch häufigen Uhus 
und Steinadlern gelebt hat, wie es auch heute noch im nördlichen Europa und 
Asien der Fall ist. Dem Menschen war es Vorbehalten, die Waldhühner in ihrem 
Bestand aufs schwerste zu gefährden, indem er sie zu eifrig bejagte oder ihren 
Lebensraum zerstörte. Zugegeben, daß Uhus gelegentlich auch Federwild und 
Feldhasen schlagen. Bei der Ausdehnung ihrer Jagdzüge (bis zu 30 km) sind 
solche gelegentlichen Verluste für die einzelnen kleinen Niederjagdreviere 
kaum von Bedeutung.

Der Uhu jagt mit Vorliebe Krähen, Elstern und Eichelhäher, ist also als 
Regulationsfaktor dieser Niederwildschädlinge sogar indirekt nützlich. Die in 
Uhugewöllen oft zu beobachteten Reste von Jungfüchsen, Habichten und Bus
sarden zeigen uns deutlich, daß der Uhu auch bei diesen Arten den Bestand 
regulieren und eine Übervermehrung verhindern kann.

Wir bitten nun die Besitzer von Uhurevieren wie auch die gesamte Jäger
schaft, diese herrliche große Eule wirklich zu schonen und vor allem die noch 
vorhandenen Brutplätze wirksam zu schützen. Die Parole: „Der Jäger, Hüter 
des Lebendigen" darf keine leere Phrase sein! Dr. M. J. Anschau

U h u F o to : „ A n b lic k " -A r c h iv
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Aus dez Hahu^cUuizftcaiUs

^CHÜ^

Exkursionen der Landesgruppe
Ein Blumenmeei 

alpiner Planzen, so 
kann m an auf 
den A ushängeplaka
ten des A lpengar
tens lesen. Nun, 
diese Bezeichnung 
bezieht sich zwar 
nur auf die Haupt- 
blü tezeit der M ona
te M ai bis Ju li und 
ist auch nur für den 
oberflächlichen Be

schauer gedacht. Für Besucher, die jedoch nicht 
alles auf einm al blühen sehen wollen, son
dern  sich auch an seltenen  Einzelblüten e r 
freuen, die gleich nach der Schneeschmelze 
oder spät im H erbst blühen, is t eine W an
derung durch den A lpengarten  zu jed e r Zeit 
in te ressan t. Es kommt also auf den M enschen 
selbst und seine Einstellung zur N atur an, ob 
er beim  Besuch des A lpengartens wirkliche 
Freude empfindet.

G egründet w urde der A usseer A lpengarten 
vor 50 Jahren . W ie es bei den m eisten  A n
lagen solcher A rt ist, machte auch er in 
se iner Entwicklung verschiedene Rückschläge 
mit. So auch in den Jah ren  1953—1959, wo der 
G arten  ohne fachliche B etreuung und dem Un
tergang gew eiht war. Den hohen W ert einer 
solchen A nlage einschätzend, und zw ar in ihrer 
botanischen, frem denverkehrsanziehenden und 
naturschutzbelehrenden Bedeutung, w urde im 
Jah re  1959 ein K uratorium  zur Erhaltung und 
zum W iederaufbau des A usseer A lpengartens 
gegründet. Dieses setzt sich aus V ertre te rn  der 
Steierm ärkischen Landesregierung, des ö s te r r . 
Naturschutzbundes Landesgruppe S teierm ark 
und der M arktgem einde Bad A ussee zusammen.

In d ieser Zeit w urde der A lpengarten  w ieder 
zu einem  Kleinod des schönen A usseerlandes 
und w eist w ieder einen Pflanzenbestand von 
ca. 4000 A rten  auf, un ter denen sich auch 
v ie le  botanische K ostbarkeiten  befinden. Auch 
heimische A rten, die durch sinnlose N achstel
lungen zu Seltenheiten  gew orden sind w ie der 
K ärntner K uhtritt (W ulfenia carin th iaca), der 
Frauenschuh (Cypripedium  calceolus) und viele 
andere m ehr stehen h ier in Blüte. Beachtens
w ert sind auch verschiedene R aritäten , die aus 
N ordam erika, A frika oder dem H im alaya stam 
men, sowie Pflanzen, die bei Exkursionen in 
den Ost- und W estalpen, aber auch am Balkan 
gesam m elt w urden und h ier ausgepflanzt sind. 
Ein Großteil der Pflanzen w ird durch den Sa- 
m enaustausch gew onnen, wobei außer mit eu ro 
päischen auch mit Botanischen G ärten  der 
ganzen W elt wie M ontreal, M oskau, Tokio u. a. 
m. getauscht wird.

M an kann also h ie r nicht nur die heimische 
Flora, sondern auch Pflanzen anderer Erdteile 
bew undern. Daher is t auch für Schulen ein Be
such des A lpengartens sehr lehrreich und zu 
em pfehlen. Der G arten  lieg t 3 km von Bad 
A ussee in Richtung Pötschenpaß entfern t. A b
zw eigung beim Tannenw irt, 2 M inuten.

T Cw F

Blutspenden — Erste Hilfe
Der Bergwächter 

is t Idealist. N ur 
so kann  m an es 
verstehen , daß trotz 

nfannigfaltiger 
Schw ierigkeiten und 
des manchmal fast 
unglaublich erschei
nenden V erhaltens 
sogenann ter „Berg- 
w anderer“ die M än
ne r der Bergwacht 
immer w ieder b e 
müht sind, dem G e
danken des N a tu r

schutzes auf b re ite s te r Basis zum Durchbruch 
zu verhelfen. Um der Bevölkerung die idea
listische Einstellung des Biergwächters auch auf 
anderem  Gebiet zu bew eisen, haben sich zum 
zw eitenm al innerhalb eines halben  Jah res  die 
M änner der E insatzstelle Graz dem A ufruf des 
Roten Kreuzes zur freiw illigen Blutabnahm e 
zur V erfügung geste llt. Auch zur Ersten H ilfe
leistung w erden die M änner der Bergwacht bei 
ihren  Einsätzen w iederholt herangezogen. W ir 
w ollen den K am eraden vom B ergrettungsdienst 
keine K onkurrenz machen. W ir haben andere 
A ufgaben als die Bergrettung. A ber w enn es 
erforderlich ist, w ird geholfen. Damit, aber bei 
solcher G elegenheit des G uten nicht zuviel 
getan  w erde, haben w ir im vergangenen W in
ter bei unseren  Schulungsabenden einiges für 
die Erste Hilfe gelernt. Dr. M arkant vom ÖBRD 
und H err M örrisch vom  Roten Kreuz haben 
in W ort und Bild den M ännern das N ot
w endigste bei einer Ersten H ilfeleistung über
m ittelt. Jed e r Bergwächter, der an d ieser
Schulung teilnahm , erh ie lt eine Notpackung für
die erste H ilfeleistung.

Bezirksstelle Voitsberg
Im F rüh jahr fand im Saal des G asthauses 

Bäck in V oitsberg-Tregist, die Jah restagung  
der Bergwacht des Bezirkes V oitsberg sta tt. Die 
Begrüßung nahm  ORR. DDr. Erich Hoschek- 
M ühlheim in V ertre tung des e rk rank ten  Be
zirkshauptm annes ORR. Dr. Petrischek vor. 
Er begrüßte insbesondere den Bergwachtge- 
b ie ts le iter für die Bezirke Graz, Graz-Um- 
gebung, V oitsberg und D eutschlandsberg, Fach
oberinspektor Heinz M inauf vom Amt der 
Steierm. Landesregierung, den N aturschutzbe
auftragten  R einhard K rebernik und Fachin
spek tor A lfred M üller, Leiter der A bteilung 
für Bergwacht und Naturschutz bei der Be
zirkshauptm annschaft V oitsberg sowie den V er
tre te r des Bez.-Gendarm eriekom m andos V oits
berg. Nach der Begrüßung e rte ilte  ORR. DDr. 
Hoschek-M ühlheim G ebietsle iter Heinz M inauf 
das W ort. In einem  ausführlichen Referat 
brachte der Redner die w ichtigsten Punkte 
des Naturschutzgesetzes den Bergwächtern an 
Hand praktischer Beispiele näher. Seine A us
führungen gipfelten in  der M ahnung, sich durch 
Rückschläge nicht entm utigen zu lassen  und 
m it unverm indertem  Eifer der guten Sache zu

©Naturschutzbund Steiermark, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



STEIRISCHER NATURSCHUTZBRIEF 17

dienen, zu Nutz und Frommen unserer H ei
mat. Diesem V ortrag  folgte der T ä tigkeitsbe
richt von B ezirkseinsatzleiter A lfred W edam  
über die T ätigkeit der Bergwacht im Bezirk 
V oitsberg im Jah re  1964. Diesem Bericht zu
folge w urden 155 E inzeleinsätze und 12 G rup
peneinsätze durchgeführt und dabei 3 A n
zeigen, 10 A bnahm en und unzählige Erm ahnun
gen und A ufklärungen getä tig t. W ieviel 
M ühe und Plage h in te r diesen trockenen Zah
len steckt, kann nur der erm essen, der selber 
an solchen Einsätzen teilgenom m en hat. Dem 
Tätigkeitsbericht des B ezirkseinsatzleiters folgte 
die vom Leiter des N aturschutzreferates der 
Bezirkshauptm annschaft V oitsberg, Fachinspek- 
tor A lfred M üller in  feierlicher Form durdi- 
geführte A ngelobung neuer Bergw aditm änner.

Zum Abschluß brachte N aturschutzreferent 
Reinhold K rebernik einen Lichtbildervortrag, 
der sich in zwei Teile gliederte. Der erste 
Teil w ar dei M ineralogie des Bezirkes gew id
met. An H and ausgesuchter Dias verstand  es 
der V ortragende vorzüglich, das In teresse  auch 
für diese Sparte bei den Berwachtm ännern zu 
wecken. Der zw eite Teil w ar den Blumen und 
Pflanzen gewidm et und konnte  W issensw ertes 
verm itteln .

Bezirksstelle Bruck a. d. Mur
Bei der d iesjährigen  B ezirkstagung konnte 

H ofrat Dr. Reichl als Bezirkshauptm ann und 
V orsitzender der Tagung V ertre te r der Landes
regierung, der Landesleitung, der G endarm erie, 
des ö .  A. V. und der N. F. sowie die M ehr
zahl der Bergwächter des Bezirkes begrüßen.

Nach der N eubesetzung der Bezirksleiter- 
S telle sprach ORR. Dr. Fossel über Sinn und 
Zweck der Bergwacht. In seinem  ausgezeichne
ten R eferat gab Dr. Fossel nicht nur Einblick 
in die A rbeit der Bergwacht auf Landesebene, 
sondern auch verschiedene sehr w ertvolle 
A nregungen zur A rbeit der Bezirks- und O rts
stellen . Die Gem einden auf die frem denver
kehrfördernde A rbeit der Bergwacht aufm erk
sam zu machen, Anschlag- bzw. Schaukästen 
anzubringen, E insatz-Stützpunkte zu errichten, 
sind nur einige davon. G ute Zusam m enarbeit 
m it den G erdarm eried ienstste llen  ist uner
läßlich. Nach ziemlich reger D iskussion w urde 
die Tagung geschlossen.

Dem scheidenden B ezirkseinsatzleitor Reg.- 
O berforstra t Dipl.-Ing. W ojtechow sky w urde 
sowohl von der Landesleitung als auch von 
der B ezirkshauptm annschaft Dank und A ner
kennung für seine A rbeit ausgesprochen.

Bezirksstelle Murau
Im Nam en des später erschienenen H errn 

Bezirkshauptm annes von M urau, ORR. Dr. Hans 
R osenberger, begrüßte A m tssekretär Hübl die 
erschienenen Bergwächter und G äste und er- 
öffnete die Jah iestagung  1965 der Steirischen 
Bergwacht, Bezirksstelle M urau. Insbesondere 
konnte  er die H erren K reisdechant Vögl, G end.- 
K ontrollinspektor Auerböck, OFM. Dr. M ayerl, 
Dir. OSchR. H able, L andekleiter Plawetz aus 
Graz, V ertre te r der Kammern und des Frem 
denverkehrvereines begrüßen. Nach seiner ein
le itenden  Ansprache und einem  Bericht über 
Naturschutz und die dam it zusam m enhängenden

Fragen im Bereiche der B ezirkshauptm annschafl 
M urau, rief er die einzelnen O rtsstellen le ite r 
zu Kurzberichten auf. Diese haben eine e in 
drucksvolle D okum entation über den Einsatz im 
ganzen Bezirk erbracht, reg ten  zu e iner leb 
haften und fruchtbaren D iskussion an und 
gaben bered tes Zeugnis vom v ielseitigen  Ein
satz der Bergw aditm änner. B ezirksstellen leiter 
Forstm eister Dipl.-Ing. Fritz Zecha faßte dann 
diese A ussagen zu einem  Sammclbericht zu
sammen. Im vergangenen Jah r  w urden im B e
reich der B ezirksstello M uieu insgesam t fünf
zehn G ruppeneinsätze, 682 Einzeleinsätze, dazu 
ein Erste Hilfe-Kurs, ein Schulungseinsatz mit 
40 B eteiligten somit insgesam t in der Freizeit 
Einsätze in der G esam tdauer von 5370 Stunden 
durchgeführt. In  V erbindung m it dienstlichen 
V errichtungen wurden w eitere  etw a 700 Einsätze 
mit zusätzlich 4000 Stunden der Bergwacht gew id
met. Es w urden in der Volksschule M urau und im 
Sonderkrankenhaus Stolzalpe, Farblichtbildor- 
vorträge vom B ezirkseinsatzleiter abgehalten , 
in denen vor 65 Erwachsenen und 70 K indern 
auf die W ichtigkeit des Naturschutzes und auf 
das V erhalten  in der N atur hingew iesen wurde. 
Diese V orträge w urden, wie im V orjahre, m it 
Begeisterung aufgenommen, w eshalb die Reihe 
auch 1965 fortgesetzt w ird. Es w urden zwei 
geschmackvoll ausgeführte und gediegen be
schickte Schaukästen angebracht, e iner davon 
beim Kino M urau, der andere beim Kurhaus 
Stolzalpe. An Spenden w urden von der O rts
stelle  Stolzalpe S 209.— gesam m elt und ab
geliefert. Dort w urden auch vom Einsatzleiter 
Lindner 1500 A ufklärungsschriften über den 
Naturschutz und über die heimische Flora an 
die K urhauspatien ten  und deren Besucher v e r
teilt. Es w urde angeregt, im ganzen Bezirks
bereich solche aufklärende Schriften an alle 
Z im m erverm ieter zu verte ilen , um auf diese 
W eise die G äste auf G ebote und V erbote und 
die B esonderheiten unserer engeren  H eim at 
aufm erksam  zu machen und größeres V erständ
nis für die Belange des N aturschutzes zu 
wecken.

In Zusam m enarbeit m it dem A lpenverein 
konnten einige M arkierungen aufgefrischt w er
den, was ebenfalls zur Einhaltung gew isser 
Touristenw ege führt und dadurch verh inde it, 
daß abseits d ieser M arkierungen bedrohte Pflan- 
zenbestände gefährdet werden.

Da viele Einsätze nur durch A nfahrten auf 
m ehreren k ilom eterlangen Straßen bew erk 
s tellig t w erden können, erg ib t sich die N ot
w endigkeit, den Bergwächtern zum indest den 
Treibstoff zu ersetzen, da sie sonst zu ihren 
aufopferungsvollen Einsätzen auch noch finan
ziell be laste t werden.

Ganz besonders haben sich w ieder die Berg
w ächter von Schöder und M urau bei der W ild
heugew innung und laufenden W ildfütterung im 
Gebiet um den M ürzlzinken in Baierdorf h e r
vorgetan ; durch eine hochherzige Spende eines 
deutschen Gastes konnte im vergangenen Win* 
te r eine reichliche B evorratung m it hoch
w ertigem  K raftfutter erfolgen. Die H eranbrin
gung zu den Fu tterste llen  w ar für Mensch und 
Zugtier besonders schwierig. Es w urden in 
diesem  G ebiet etw a 70 Stück Rotwild den 
ganzen W inter über versorgt. — W er weiß, 
was ein solcher Einsatz an M itteln  und vor 
allem an M ühe erfordert, w ird erm essen
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können, m it w ieviel B egeisterung die Berg
w ächter in diesem  Raum bei der Sache sindl

Eine ausführliche Ansprache des H errn Be
z irkshauptm annes sowie die schönen Filme, 
vorgeführt von H errn L andesleiter Plawetz, 
haben die Bergwächt£r sehr angesprochen.

Bezirksstelle Weiz
Im F rüh jahr hie lt die Bezirksstelle ihre heu 

rige Bezirkstagung ab. An ihr nahm en neben 
36 Bergwächtern, Bezirkshauptm ann H ofrat Dok
to r Ludvik, der N aturschutzbeauftragte D irek
to r Pratl, L andesleiter Plawetz, B ezirkseinsatz
le ite r Hadc sowie V ertre te r der Schulen, der 
Jägerschaft, des A lpenvereins, der N aturfreun
de, der G endarm erie und der Forstverw altung 
G utenberg teil.

Dem T ätigkeitsbericht w ar zu entnehm en, daß 
im Bezirk W eiz 69 Bergwächter tä tig  sind. Im 
Berichtsjahr w urden 457 Einzel- und 2 G rup
peneinsätze  durchgeführt. Anzeige w urde keine 
e rs ta tte t, dafür erfo lg ten  9 A bnahm en von ge
schützten Blumen; das H auptgew icht w urde auf 
die A ufklärung der B evölkerung und der b e 
troffenen M issetäter gelegt.

In  Passail w urde ein Erste-H ilfe-Kurs abge
h a lten  und in W eiz eine kleine Fachbibliothek 
für Bergwächter eingerichtet.

Bezirkshauptm ann H ofrat Dr. Ludvik über
reichte nam ens der Landesregierung eine Ur
kunde an Leopold Farnleitner, der sich um den 
A ufbau der W eizer B ergw acht besondere  V er
d ienste erw orben hatte .

Zum Abschluß führte Landesleiter Plawetz 
den Film „Natur in Gefahr" vor.

Ortsstelle Gratwein — Gratkorn
Von B ahnarbeitern  w urden zwischen G rat

wein und Stübing aus der hochw asserführen- 
den M ur 2 kaum  eine Woche alte  R ehkitze ge
borgen. Die Fam ilie unseres Bergw achtanw ärters 
A. Lackner nahm  sich der sehr erschöpften 
Kitze an und ih rer fürsorglichen Pflege is t es 
zu verdanken, daß die Tiere dem Leben erha l
ten blieben.

In den vergangenen W ochen haben sie sich 
zu sehr lieben  H ausgenossen entw ickelt.

Da die zwei Kitze nicht nur gewachsen sind, 
sondern auch einen gesunden A ppetit en t
wickelt haben, sie brauchen pro Tag ca. drei 
L iter Milch, haben sich einige Bergwächter be
re it erk lärt, an der V ersorgung m itzuhelfen. 
Auch m ußte mit dem Besitzer des Jagd rev iers  
am Pfaffenkogel, Herrn Di. Fattinger, Rück
sprache gehalten  und die Erlaubnis zum Be
halten  der Rehe eingeholt w erden, H err Dr. 
F attinger ha t diese Erlaubnis in entgegenkom - 
m enster W eise e rte ilt, w ofür Ihm alle sehr 
dankbar sind.

W enn die beiden Rehe erwachsen sein 
w erden, w ill die Fam. Lackner sie am Pfaffen- 
kogel oder im G ebiet des Freilichtm useums im 
Enzenbachgraben freilassan.

Dev WätdscUufa&ci&fc
Uber 500 Forstleute trafen sich 

in Villach
Die S tadt Villach ha t w ieder einmal bew ie

sen, daß sie für Tagungen ideal geeignet ist. 
Sie konnte  in der Zeit vom 22. bis 25. Ju n i d. 
Jah res über 500 Forstleute beherbergen, ver
köstigen  und ihnen genügend Raum zur A b
wicklung von Tagungen und Fachvorträgen 
bieten.

Nach den ein leitenden Fachausschußsitzungen 
am 22. Jun i fanden die H auptversam m lungen 
des K ärntnerischen und anschließend die des 
österreichischen Forstvereines s tatt. Am gleichen 
Abend gab die S tadt Villach einen Empfang 
für a lle  Teilnehm er, bei dem der Bürgerm eister 
besondere  Grußw orte für die österr. Forstleu te  
fand.

Der folgende Tag w ar der Fachtagung ge
widmet.

Borkenkäfer im Anmarsch
W ie nicht anders zu erw arten  w ar, is t im 

Schneebruchkatastrophengebiet des O berlandes, 
m it Schwergewicht im Bezirk M u r a u ,  nach 
E in tritt der warm en W itterung  eine besorgnis
erregende Verm ehrung forstschädlicher Insekten  
e ingetre ten , w obei insbesondere der große 
Lärchenborkenkäfer an der Lärche und der Buch
drucker an der Fichte große Sorge bereiten . 
Nach den neuesten  Erhebungen ist aber dar
über h inaus auch ein starkes A uftreten  des 
Nutzholzborkenkäfers fe stgeste llt w orden. Nach
dem durch die Schneebruchkatastrophe eine 
große M enge von Bruchmaterial angefallen ist, 
welches nicht rechtzeitig aufgearbeitet w erden 
konnte, m üssen die bereits seit längerer Zeit 
getroffenen V orbereitungen hinsichtlich Insek
tenbekäm pfung un ter H eranziehung chemischer 
M ittel in die T at um gesetzt w erden, w eil eben 
eine rechtzeitige Entrindung seitens der W akl- 
besitzer nicht zur Gänze durchgeführt werden 
konnte. Von den erw ähnten  forstschädlichen 
Insekten  is t der erw ähnte  große Lärchenborken
käfer, der seit längerer Zeit schon im Bezirk 
M urau im Rahmen des e isernen B estandes v o r
handen w ar, auf G rund seiner Lebensw eise ein 
großer Feind der Lärche, w eil er nicht nur 
Starkholz, sondern aud i durch den Triebfraß 
schwaches M aterial befällt, wodurch auch junge 
Lärchenbestände gefährdet sind.

Im südost-steirischen Schneebruchkatastrophen- 
gebiet 1962/63 muß nach w ie vor die Bekämp
fung forstschädlicher Insek ten  durchgeführt w er
den, w eil h ier, bedingt vor allem durch die 
klim atischen V erhältn isse, ebenfalls eine starke 
V erbreitung der Insekten  gegeben ist. Beson
ders kritisch in diesem  Gebiet is t der Umstand, 
daß noch immer eine große M enge abgew ipfel- 
te r Stämme, u. zw. besonders K iefern, v o r
handen ist, die noch nicht aufgearbeitet w erden 
konnte, so daß diese w ie stehende Fangbäum e 
w irken und zu besorgniserregender V erm eh
rung, u. zw. des W aldgärtners beitragen. Auch 
in diesem  G ebiet is t m an gezwungen, eine Be
käm pfung der forstschädlichen Insekten  unter 
Einsatz chemischer M itteln  durchzuführen. Die 
V erhältn isse  sind h ie r auch besonders des

©Naturschutzbund Steiermark, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



STEIRISCHER NATURSCHUTZBRIEF 19

w egen erschwert, w eil die gegebene Besitz
s truk tur — es handelt sich vorw iegend um 
K leinstw aldbesitzer — die einschlägigen A r
beiten  behindert. Im Rahm en dieser K atastro 
phen w ar vorerst die lang andauernde Kälte 
und die naße W itterung  bis in das Frühjahr 
h inein insofern günstig , als die Entwicklung 
der forstschädlichen Insekten  stark  gehem mt 
wurde. A llerdings is t nach E intritt der w arm 
trockenen Zeit, eine rasche Entwicklung der In 
sek ten  erfolgt. Sicher ist, daß in diesem  K ata
strophengeb iet noch auf Jah re  hinaus eine G e
fahr gegeben is t und insbesondere dia Be
hörde ein strenges A ugenm erk auf diesem 
Um stand richten muß. Die seinerzeit ange
schafften Rückenspritzen sind derzeit alle im 
Einsatz und reichen nicht aus, um der K ata
strophe endgültig  H err zu w erden. Besonders 
schwer ist cs, für diese A rbe it entsprechende 
ortskundige B edienungsleute zu bekommen. 
Jede  Schlecbtw etterkatastrophe is t ein  Helfer, 
um die K atastrophe un ter K ontrolle zu bringer;.

4Cuxti (kkCcfttet
Fotowettbewerb „Wild und Jagd"
Aus Anlaß der großen Jagdausste llung , w el

che bei der heurigen  Landwirtschaftsm esse in 
Ried i. I. in der Zeit vom  28. 8. bis 5. 9. 1965 
abgehalten  w ird, w urde von der M esseleitung 
in Zusam m enarbeit m it der Landw irtschafts
kam m er für O berösterreich ein Jagdfo tow ett
bew erb ausgeschrieben. D ieser ha t einen ganz 
besonderen  Erfolg gebracht. N eben großartigen 
Jagdb ildern  von verschiedenen jagdbaren  T ie
ren  w erden in te ressan te  Bilder von W ildkrank- 
h-jiten, W ildschäden und deren V erhütunq ge
zeigt.

Es sind über 500 Bilder e ingelangt, und zwar 
von O berösterreich (165), N iederösterreich  (60), 
Burgenland (1), Tirol (39), Steierm ark (142), 
Salzburg (5), W ien (99) und V orarlberg  (5).

Diese Bilder w urden in e iner A usstellung 
gezeigt, welche in der Z eit vom  19. Jun i bis 
27. Jun i 1965 in Ried i. I. im Pfarrsaal abge
ha lten  wurde.

Waldbrände
Trotz der technischen Fortentw icklung und 

der vorbildlichen O rganisation  in der W ald
brandbekäm pfung is t es in der DBR auch 1964 
nicht gelungen, die in den letzten  drei Jah ren  
ständig steigende Zahl der W aldbrände in den 
Staats-, Privat- und K örperschaftsforsten zu 
verm indern.

Kein W under, w enn m an sieht, w ie leicht
sinnig oft im W ald mit Feuer oder glimmen 
den Z igaretten und Zigarren um gegangen wird. 
Nach den M eldungen der L andesforstverw al
tungen stieg  die Zahl der W aldbrände in der 
B undesrepublik von 2122 m it 2687 H ektar 
Brandfläche im Jah re  1963 auf 3114 m it einer 
Schadfläche von 3252 H ektar im Jah re  1964.

M ehr als die H älfte, nämlich 1671 Fälle oder 
53,6'/u m it e iner Fläche von 1113 H ektar waren 
auf Fahrlässigkeit zurückzuführen. An zweiter 
Stelle folgen m it 24,4% die Ursachen unbe
kann ter A rt und m it 13,6% an d ritter Stelle 
die Brände aus anderen Ursachen. M an nimmt 
jedoch an, daß m indestens die Hälfte der als 
„unbekannt" gem eldeten Brandursachen eben
falls noch auf menschliche Fahrlässigkeit zu
rückzuführen ist, so daß zusammen m it dem 
A nteil der Brandstiftung 70% aller W aldbrände 
durch M enschen d irek t verursacht werden. 
90% aller W aldbrände en tstehen  in den M ona
ten M ärz bis Mai

Mensch — Wald — Wild
Unte; diesem Leitwort s teh t die große Son

derschau der Landwirtschaftskam m er für Ober- 
Österreich bei dei heurigen  österreichischen 
Landwirtschaftsm esse in Ried i. I., welche In 
der Zeit vom 28. A ugust bis 5. Septem ber 
s tattfindet bzw. stattfand.

Diese Sonderschau is t eine Fortsetzung der 
großen Forstausstellung, welche im Jah re  1963 
ebenfalls im Rahmen der M esse gezeigt w urde 
und sehr großes A ufsehen erreg t hat, W ährend 
aber bei d ieser Forstausstellung in e rs te r Linie 
auf die W aldbew irtschaftung hingew iesen  w ur
de, soll die diesjährige Sonderschau, welche 
jene aus dem Jah re  1963 noch übertreffen  w ird, 
m ehr auf den F o r s t s c h u t z  und auf die 
große Lebensgem einschaft im W alde hinw eisen. 
Sie soll vor allem auch auf die vielen  Problem e 
und W echselbeziehungen, welche zwischen dem 
Menschen, dem W a l d  u n d  d e m  W i l d  
bestehen, hinw eisen, die vielfach bis in die 
vorgeschichtliche Zeit zurückieichen.

Diese Sonderschau besteh t aus einem  F re i
gelände im Ausm aße von ca. 2000 m2 und zwei 
A usstellungshallen  im Gesam tausm aß von ca. 
550 m: .

Die A usstellung w ird von der österreichischen 
Landwirtschaftsm esse Ried, vom  Bundesm ini
sterium  für Land- und Forstw irtschaft und der 
Landwirtschaftskam m er für O berösterreich fi
nanziert. Die G esam tleitung und Planung der 
A usstellung hat, w ie bei der Forstausstellung 
des Jah res 1963, das F orstreferat der Bezirks
bauernkam m er Ried. Die architektonische Ge
staltung w ird von A rchitekt Dipl-Ing. Bauböck 
aus Ried und die grafische G estaltung von 
Frl. Mücke aus Linz durchgeführt.

Die A usstellung lieg t d irek t beim H auptein
gang zur Landwirtschaftsm esse (Eingang V olks
feststraße).

Rettet das Maltatal!
Am 17. O ktober 1965 findet im Rahmen 

der In ternationalen  A lpenkom m ission eine 
G roßkundgebung zur Rettung des M altatalas 
s tatt. Eine örtliche Begehung soll über das 
P rojekt inform ieren. Die Führung eines Son
derautobusses ist nicht vorgesehen, jedoch ist 
die Teilnahm e an der Kundgebung möglich 
und erwünscht.

„Natur und Land"
Ganz besonders aufm erksam  machen w ir unsere  Leser auf die Zeitschrift des österreichischen 

N aturschutzbundes „Natur und Land", Redaktion und V erw altung W ien, I., Burgring 7.
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E in  etwa um  die Ja hrhundertw ende erbautes W ohnhaus m it W irtscha fts trakt (K eusche)  
in  der M itte ls te ierm a rk . In  a llem  ein w ohlüberleg tes, handw erklich  einw andfreies, 
zur Sonne richtig  orien tiertes u n d  in  die Landschaft sich ein fügendes B auw erk. 

Noch im m er beisp ie lgebend  auch fü r  ein  gleichartiges H aus in  unserer Z e it!
W . R eisinger

K a u m  150 m  benachbart, en ts tand  nu n  vor w enigen  Jahren  ein in  se iner F u n k tio n  
gleichartiger B au  —  handw erklich  s tü m p erh a ft, im  G elände und  zur Son n e  schlecht 
orien tier t  — -  im  A u sseh en  arm selig ! Nach rund  60 Jahren  —  ein F ortschritt?  

W orin? In  den 3 te iligen  F enstern  —  un d  in dem  vielleicht in sta llierten  W . C .?
W . R eisinger
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